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Leitsätze 
1. Ein Attest ist als Nachweis für das Auftreten einer unerwarteten schweren Erkrankung nur 
dann geeignet, wenn es unmittelbar bei Eintritt des Versicherungsfalls und noch vor oder bei 
Abbruch der Reise eingeholt wird. Wird ein Attest erst Tage oder Wochen nach dem Eintritt 
des Versicherungsfalles und dem Reise-Abbruch eingeholt, kann das Attest keine 
hinreichende Aussage über den vergangenen Zustand treffen. Es ist offensichtlich, dass das 
Fehlen eines Attestes bezüglich des vor oder bei Reise-Abbruch bestehenden 
gesundheitlichen Zustandes des Klägers entscheidenden Einfluss auf die Feststellung des 
Versicherungsfalles hat. 
 
2. Ein Reisender hat die Pflicht zur ärztlichen Attestierung seines den Abbruch bedingenden 
gesundheitlichen Zustandes. Das Unterlassen, vor Ort und damit noch vor Abbruch der Reise 
einen Arzt aufzusuchen und das verlangte Attest einzuholen, ist als grob fahrlässig zu 
bewerten. 
 
2. Es obliegt dem Reisenden, gegebenenfalls unter Mithilfe des Hotelpersonals, einen Arzt in 
vor Ort zu suchen, der dann entweder mittels Dolmetscher hätte behandeln können oder aber 
der deutschsprachig gewesen wäre. Es ist zumutbar, trotz Sprachbarrieren einen Arzt vor Ort 
aufzusuchen, falls das Hotel nicht über einen eigenen Arzt verfügt.  
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Sachverhalt  
Der Kläger (Versicherungsnehmer) hatte eine Urlaubsreise in Las Vegas abgebrochen, ohne 
dort zuvor einen Arzt aufzusuchen. Sechs Tage nach seiner Rückkehr holte der Kläger ein 
ärztliches Attest ein. Dieses wurde vom AG Potsdam - wie zuvor von der beklagten 
Versicherung - als nicht geeignet angesehen, den Eintritt eines Versicherungsfalles 
nachzuweisen. Die Berufung des Klägers gegen dieses Urteil hatte keinen Erfolg.    
 
Entscheidungsgründe  
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